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Antrag auf Zulassung zur Ablegung einer externen… 

 Gesellenprüfung (§ 37 HwO)  Abschlussprüfung (§ 45 BBIG) 
 

 

Handwerkskammer Osnabrück- 

Emsland-Grafschaft Bentheim 

Dez. III / Berufsbildung 

Bramscher Straße 134 - 136 

49088 Osnabrück 

 

 

Prüfling: 

Ausbildungsberuf:   

(ggf. mit Fachrichtung, Schwerpunkt, Handlungsfeld, Wahlqualifikation etc.) 

Name, Vorname:    geb. am:   

Straße:    PLZ / Ort:   

Handy:    E-Mail:   

 

 Ich beantrage die externe Zulassung Gesellen- bzw. Abschlussprüfung 

  im Sommer    (Jahr) oder 

  im Winter    (Jahr) 

 

oder 

 

 Ich beantrage die externe Zulassung zum Teil I & II Gesellen- bzw. Abschlussprüfung 

 (Hinweis: Bei gestreckten Prüfungen findet der Teil I ca. 6 Monate vor dem Teil II statt) 

  im Frühjahr/ Sommer    (Jahr) oder 

  im Herbst/ Winter    (Jahr) 

 

Folgende Unterlagen müssen mit eingereicht werden: 

• Tabellarischer Lebenslauf 

• Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse/Bescheinigungen 

(bei ausländischen Zeugnissen bitte mit deutscher Übersetzung) 

• Weitere Bescheinigungen über Ihre Fort- und Weiterbildung  

• Sonstige Unterlagen die als Nachweis Ihrer beruflichen Handlungskompetenz dienlich sind 

 

Sofern neben dem Antrag auf eine externe Prüfungszulassung auch ein Nachteilsausgleich berücksichtigt 

werden soll, muss dieser gesondert beantragt werden. Weitere Hinweise erhalten Sie hierzu von Ihrer 

Handwerkskammer. 

 

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus, da sonst eine Bearbeitung nicht möglich ist.  

 

 

Ort / Datum:   

 
 

    

Unterschrift Prüfungsbewerberin/ Prüfungsbewerber  
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Von der Prüfungsausschussvorsitzenden/ dem Prüfungsausschussvorsitzenden  

bzw. der zuständigen Stelle auszufüllen: 

 
 

  Der Prüfling wird zur beantragten Prüfung zugelassen. 

 

  Der Prüfling wird zur beantragten Prüfung nicht zugelassen, weil 
- Hält die zuständige Stelle (Abschlussprüfungen) oder die Vorsitzende/ der Vorsitzende des Prüfungsausschusses  
  (Gesellenprüfungen) die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gegeben an, so entscheidet der Prüfungsausschuss 
  (§ 46 Abs. 1 BBIG und § 62 Abs. 3 BBIG / § 37 a Abs. 1 und § 42 n Abs. 3 Satz 2 HwO). 

 

 Begründung bei Nichtzulassung: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ort / Datum:   

 

 

 __________________  

Unterschrift Vorsitzende/ Vorsitzender bzw. der zuständigen Stelle 


